
 
 
 
 

Freispruch für Nadja Benaissa! 
 

Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass Menschen mit HIV/AIDS ihre Infektion 
offenbaren müssen.  

Trotzdem werden die Gesetze so angewandt, dass wer seine HIV-Infektion bei sexuellen 
Kontakten verschweigt, dafür bestraft werden kann. 

 
Solange eine HIV-Infektion dazu führt, dass Menschen gemobbt werden, ihre Anstellung 

verlieren, sozial geächtet werden und als Patienten zweiter Klasse behandelt werden, 

solange sind Menschen mit HIV/AIDS erpressbar.  
 

Nicht der eigene „falsche Umgang mit der Infektion“, sondern der „falsche Umgang mit 
den Infizierten“ ist der Grund für das Schweigen im entscheidenden Moment. 

 

Wir erwarten Heute Mittwoch 25.8.2010 oder Morgen Donnerstag 26.8.2010 das Urteil im Prozess 
gegen Nadja Benaissa. 
 
Frau Benaissa hatte nie wirklich eine freie Wahl, ob und wie sie ihre Infektion kommunizieren möchte. 
Die Angst vor der sozialen Ächtung, insbesondere ihrer Tochter, und die Angst vor Vorurteilen, 
Diskriminierung und den ökonomischen Folgen daraus waren stärker.  
Mit gutem Grund. Die Medienberichte und Reaktionen rund um die Verhaftung, Untersuchungshaft 
und den Prozess machen dies mehr als verständlich. 
 
Wir sind erschüttert, wie in diesem Fall mit sensiblen Daten umgegangen worden ist.  
Nadja Benaissa wurde medienwirksam inhaftiert, fremd geoutet und vorverurteilt.  
Allen voran trägt hier die Staatsanwaltschaft Darmstadt dafür die Verantwortung, und sie hat 
einen Prozess angestrengt, der nie hätte stattfinden dürfen. 
 
Auch wenn für Nadja Benaissa und ihre Liebsten damit nicht annähernd Gerechtigkeit geschaffen 
wird: Ein Freispruch ist das Mindeste. 
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